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VWerner Imon

Zur Entstehungsgeschichte
des Religionsunterrichts

v Der Blick auf die welıltere Geschichte der Vo Tridentinischen OnNnz
gestofßsenen Unterweisung der Kinder un Jugendlichen In den Grundlagen
der kath Religion zeigt eine interessante Entwicklung dieser Aufgabe 1M
Spannungsfeld von kirchlichen un staatlichen Interessen. Es ıst spannend

lesen, ass der zunächst In den Pfarren auf der Basıs von Katechismus
un Bibel durchgeführte Unterricht durch die Reformen des 18 ahrhun-
erts einen festen atz 1M allgemeinen Schulbetrieb rhielt un von u  b

durch ausgefeilte ern- un Methodenbücher unterstutzt wurde. Zugleich
wurde eine entsprechende Ausbildung der Lehrer vorgeschrieben, der sıch
auch die Geistlichkeit unterziehen musste. (Redaktion)

DIe Etablierung des Schulıiıschen Religi- hungsgeschichte” des katholischen schuli-
onsunterrichts als eiInes zentralen ern- schen Religionsunterrichts.
OFrT{s religiöser Erziehung und Bildung CI -

O1lg 1M Kontext der für die Neuzeıt S1g-
Christenlehre alsnifikanten TOZESSE einer Intensivierung

und Institutionalisierung formeller Un- Kırchenkatechese
terweisung und Bildung. DIe diesbezügli-
chen Bemühungen lassen sich <sowochl auf Zu den VO Konzil VO  b Irient beschlosse-
Seiten der sich konfessionell profilieren- Nen und gesamtkirchlich verpflichtenden
den Kirchen als auch auf Seiten der al- Reformen Za Cie Institutionalisierung
1C. Schulhohei beanspruchenden Lan- einer (;laubensunterweisung der Kinder In
desherrschaften beobachten Fur die ka- der Form einer In den Pfarreien angesiedel-
tholischen Gebiete des deutschen Sprach- ten SOIl und feiertäglichen Christenlehre
ebiets kommt €e1 VOTL em der Urc. Das 11 November 563 verabschiedete
clas Konzil VO  b TIrient (1545-1563) Reformdekret ordert „|Die ischöfe| SOI -

gestofßenen Reform der Katechese und SCH alur, dass wenigstens SOnn- und
den 1M Kontext der ‚katholischen Autf- Felertagen In den einzelnen Pfarreien Cie
klärung' inıterten chul- und ildungs- Kinder VO  b den zuständigen ersonen In
reformen der Hälfte des Jahrhun- den Grundelementen des auDens 1  (
derts eine weichenstellende Bedeutung rudimenta) und 1M Gehorsam (jott

S1e markieren zugleic den hier In den und Cie Eltern gewissenhaft unterwliesen
1C SCHOMUNCHEN Zeitraum der ‚Entste- werden.“  1 DIe Einführung der Christen-

Konzil VOo  3 Irient, Sitzung: Reformdekret, Kanon Vel. Joseph Wohlmuth (Ho.) Dekrete
der Okumenischen Konzilien. Band Konzilien der euzelt, Paderborn 2002, 7653
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Werner Simon

Zur Entstehungsgeschichte 
des Religionsunterrichts

◆ Der Blick auf die weitere Geschichte der vom Tridentinischen Konzil an-

gestoßenen Unterweisung der Kinder und Jugendlichen in den Grundlagen 

der kath. Religion zeigt eine interessante Entwicklung dieser Aufgabe im 

Spannungsfeld von kirchlichen und staatlichen Interessen. Es ist spannend 

zu lesen, dass der zunächst in den Pfarren auf der Basis von Katechismus 

und Bibel durchgeführte Unterricht durch die Reformen des 18. Jahrhun-

derts einen festen Platz im allgemeinen Schulbetrieb erhielt und von nun an 

durch ausgefeilte Lern- und Methodenbücher unterstützt wurde. Zugleich 

wurde eine entsprechende Ausbildung der Lehrer vorgeschrieben, der sich 

auch die Geistlichkeit unterziehen musste. (Redaktion)

1 Konzil von Trient, 24. Sitzung: Reformdekret, Kanon 4. – Vgl. Joseph Wohlmuth (Hg.), Dekrete 
der Ökumenischen Konzilien. Band 3: Konzilien der Neuzeit, Paderborn 2002, 763.

Die Etablierung des schulischen Religi-

onsunterrichts als eines zentralen Lern-

orts religiöser Erziehung und Bildung er-

folgt im Kontext der für die Neuzeit sig-

nifikanten Prozesse einer Intensivierung 

und Institutionalisierung formeller Un-

terweisung und Bildung. Die diesbezügli-

chen Bemühungen lassen sich sowohl auf 

Seiten der sich konfessionell profilieren-

den Kirchen als auch auf Seiten der staat-

liche Schulhoheit beanspruchenden Lan-

desherrschaften beobachten. Für die ka-

tholischen Gebiete des deutschen Sprach-

gebiets kommt dabei vor allem der durch 

das Konzil von Trient (1545 –1563) an-

gestoßenen Reform der Katechese und 

den im Kontext der „katholischen Auf-

klärung“ initiierten Schul- und Bildungs-

reformen der 2. Hälfte des 18. Jahrhun-

derts eine weichenstellende Bedeutung 

zu. Sie markieren zugleich den hier in den 

Blick genommenen Zeitraum der „Entste-

hungsgeschichte“ des katholischen schuli-

schen Religionsunterrichts.

1 Christenlehre als 
Kirchenkatechese

Zu den vom Konzil von Trient beschlosse-

nen und gesamtkirchlich verpflichtenden 

Reformen zählt die Institutionalisierung 

einer Glaubensunterweisung der Kinder in 

der Form einer in den Pfarreien angesiedel-

ten sonn- und feiertäglichen Christenlehre. 

Das am 11. November 1563 verabschiedete 

Reformdekret fordert: „[Die Bischöfe] sor-

gen dafür, dass wenigstens an Sonn- und 

Feiertagen in den einzelnen Pfarreien die 

Kinder von den zuständigen Personen in 

den Grundelementen des Glaubens (fidei 

rudimenta) und im Gehorsam gegen Gott 

und die Eltern gewissenhaft unterwiesen 

werden.“1 Die Einführung der Christen-
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TE auf Diözesanebene konnte allerdings thodische Elemente Sind: der Vortrag, Fra-
1Ur allmählich und oft 1Ur Wider- SCH, Cie Kepetition, Clas Rezitieren und Clas
stand durchgesetzt werden.“ Im Zentrum Examınleren des Memorlerten Als weltere
dieser als Kirchenkatechese Organisler- Elemente egegnen: Gebete, Katechismus-
ten (slaubensunterweisung steht Cie (jlau- und Kirchenlieder, biblische, legendarische
benslehre (doctrina christiandg). Ormle- und moralische Exemp el, Cie Inszenlerung
rendes Leitmedium ist e1in Buch der Ka- VO  b Prozessionen und bildlichen Darstel-
techismus. Vor em Cie Katechismen des lungen. Katecheteninstruktionen* folgen
esulten Petrus (anılsıus 152 597) fin- bel der Gliederung der katechetischen Lek-
den nicht 1Ur 1M deutschen Sprachgebiet tion vielfach dem Grundmuster des homi-
welte Verbreitung und werden In der Fol- letischen Dreischritts VO  b propositio, CEXDO-
gezeıt ZU. Prototyp des katholischen Ka- SITIL0 und applicatio und zeigen Cie ähe
techismus.* Dort, Cie Einführung der des katechetischen ortrags ZUTFK Predigt
Christenlehre erfolgreich ist, S1E ten-
en zle dazu, Class Cie prinzipie bel den
Eltern und aten liegende Verantwortung Schriftlesung n den chulen
für Cie religiöse Unterweisung der Kın-
der und Jugendlichen mehr und mehr als Das Konzil VOoO  b Irient schreibt In dem
35  LÜ parochiale” verstanden und Junı 546 verabschiedeten Dekret über
die Pfarrgeistlichen delegiert WITCL YT1S- die Schriftauslegung und Predigt Cie E1IN-
tenlehrpflichtig sind schulpflichtige Kın- führung einer Schriftlesung lectio SUCTÄUE

der und Jugendliche SOWI1eE unverheirate- scripturae) In den Ööffentlichen (;ymnaslien
Dienstboten und Lehrlinge. Schulkinder dort VOI,; diese bisher nicht eingerichtet

werden VO Lehrer In Cie Kirche eführt WAal,; dort aber, S1e eingeführt War und
und dort VOoO  b ihm beaufsichtigt. Inhalt der vernachlässigt wurde, deren Wiedererrich-
Katechese sind Cie traditionellen kateche- tung.” DIes VOTIAaUS, dass IHNan Cle-
tischen „Hauptstücke”: das Glaubensbe- SCIN Zeitpunkt bereits auf eine ängere Ira-
kenntnis, Clas Vaterunser und das ÄAve Ma- Cdition der SCcChHhullschen Schriftlesung In den
r1a, Cie Gebote, Cie Sakramente, Cie Leh- (;ymnaslien zurückblicken konnte.

VO  u der christlichen Gerechtigkeit. Das Aufschlussreich sind In diesem /Zusam-
mMetihodische Arrangement zielt auf Cie menhang Zwel Briefe des Vizerektors des
memorierende Anelgnung des erklärend Würzburger Jesuitenkollegs eonhar:':
erschlossenen und ıIn Frage und Antwort Nosbaum den Ordensgeneral Everard
überprüfbaren Katechismuswissens. Me- Mercurlan (1514-1580) In Kom In einem

Vgl Eugen Paul, Geschichte der christlichen Erziehung. Band Barock Uun: Aufklärung, YE1-
burg Br —-Basel-Wien 1995, 105—-15353 un: 165-176
Vgl Johannes Hofinger, Geschichte des Katechismus 1ın ÖOsterreich VO  3 ( anılslus bis ZuUu!r (1e-
genwart. Miıt besonderer Berücksichtigung der gleichzeitigen gesamtdeutschen Katechismus-
geschichte, Innsbruck 1937; Franz AaQVer Thalhofer, Entwicklung des Kkatholischen Katechismus
ın Deutschland VOo  3 ( anlsı]lus bis Deharbe. Historisch-kritisch dargelegt, Freiburg BKr. 1899
Vgl arl Schrems, DIie Methode katholischer Gemeindekatechese 1mmM deutschen Sprachgebiet
VOo bis zu Jahrhundert. Historisch-kritisch dargelegt. AÄus dem Nachlafß herausgege-
ben VO  3 Wolfgang Nastainczyk, Frankfurt Maın 1979
Konzil VOo  3 Irient, Sitzung: Dekret über Cdie Schriftauslegung un: Predigt Vgl Joseph
Wohlmuth (He.) Dekrete der Okumenischen Konzilien S Anm 1) 665
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lehre auf Diözesanebene konnte allerdings 

nur allmählich und oft nur gegen Wider-

stand durchgesetzt werden.2 Im Zentrum 

dieser als Kirchenkatechese organisier-

ten Glaubensunterweisung steht die Glau-

benslehre (doctrina christiana). Normie-

rendes Leitmedium ist ein Buch: der Ka-

techismus. Vor allem die Katechismen des 

Jesuiten Petrus Canisius (1521–1597) fin-

den nicht nur im deutschen Sprachgebiet 

weite Verbreitung und werden in der Fol-

gezeit zum Prototyp des katholischen Ka-

techismus.3 Dort, wo die Einführung der 

Christenlehre erfolgreich ist, führt sie ten-

denziell dazu, dass die prinzipiell bei den 

Eltern und Paten liegende Verantwortung 

für die religiöse Unterweisung der Kin-

der und Jugendlichen mehr und mehr als 

„munus parochiale“ verstanden und an 

die Pfarrgeistlichen delegiert wird. Chris-

tenlehrpflichtig sind schulpflichtige Kin-

der und Jugendliche sowie unverheirate-

te Dienstboten und Lehrlinge. Schulkinder 

werden vom Lehrer in die Kirche geführt 

und dort von ihm beaufsichtigt. Inhalt der 

Katechese sind die traditionellen kateche-

tischen „Hauptstücke“: das Glaubensbe-

kenntnis, das Vaterunser und das Ave Ma-

ria, die Gebote, die Sakramente, die Leh-

re von der christlichen Gerechtigkeit. Das 

methodische Arrangement zielt auf die 

memorierende Aneignung des erklärend 

erschlossenen und in Frage und Antwort 

überprüfbaren Katechismuswissens. Me-

2 Vgl. Eugen Paul, Geschichte der christlichen Erziehung. Band 2: Barock und Aufk lärung, Frei-
burg i. Br.–Basel–Wien 1995, 105 –133 und 163 –176.

3 Vgl. Johannes Hofi nger, Geschichte des Katechismus in Österreich von Canisius bis zur Ge-
genwart. Mit besonderer Berücksichtigung der gleichzeitigen gesamtdeutschen Katechismus-
geschichte, Innsbruck 1937; Franz Xaver Th alhofer, Entwicklung des katholischen Katechismus 
in Deutschland von Canisius bis Deharbe. Historisch-kritisch dargelegt, Freiburg i. Br. 1899.

4 Vgl. Karl Schrems, Die Methode katholischer Gemeindekatechese im deutschen Sprachgebiet 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Historisch-kritisch dargelegt. Aus dem Nachlaß herausgege-
ben von Wolfgang Nastainczyk, Frankfurt a. Main 1979.

5 Konzil von Trient, 5. Sitzung: Dekret über die Schrift auslegung und Predigt 6. – Vgl. Joseph 
Wohlmuth (Hg.), Dekrete der Ökumenischen Konzilien (s. Anm. 1), 668 f.

thodische Elemente sind: der Vortrag, Fra-

gen, die Repetition, das Rezitieren und das 

Examinieren des Memorierten. Als weitere 

Elemente begegnen: Gebete, Katechismus- 

und Kirchenlieder, biblische, legendarische 

und moralische Exempel, die Inszenierung 

von Prozessionen und bildlichen Darstel-

lungen. Katecheteninstruktionen4 folgen 

bei der Gliederung der katechetischen Lek-

tion vielfach dem Grundmuster des homi-

letischen Dreischritts von propositio, expo-

sitio und applicatio und zeigen so die Nähe 

des katechetischen Vortrags zur Predigt.

2 Schriftlesung in den Schulen

Das Konzil von Trient schreibt in dem am 

17. Juni 1546 verabschiedeten Dekret über 

die Schriftauslegung und Predigt die Ein-

führung einer Schriftlesung (lectio sacrae 

scripturae) in den öffentlichen Gymnasien 

dort vor, wo diese bisher nicht eingerichtet 

war, dort aber, wo sie eingeführt war und 

vernachlässigt wurde, deren Wiedererrich-

tung.5 Dies setzt voraus, dass man zu die-

sem Zeitpunkt bereits auf eine längere Tra-

dition der schulischen Schriftlesung in den 

Gymnasien zurückblicken konnte.

Aufschlussreich sind in diesem Zusam-

menhang zwei Briefe des Vizerektors des 

Würzburger Jesuitenkollegs P. Leonhard 

Nosbaum an den Ordensgeneral P. Everard 

Mercurian (1514  –1580) in Rom. In einem 

Simon / Zur Entstehungsgeschichte des Religionsunterrichts
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Brief VO August 15/7/ berichtet e 3 Class klärung des Evangeliums des kommenden
CS „1IN en chulen Deutschlands, katholi- Sonntags gehalten WITrC.
schen WIE protestantischen, selbst den Schulordnungen und Visltat1onspro-
ersten“ Sıitte Sel, „den chulern Sonn- und okolle des 16 und Jahrhunderts bele-
Felertags Clas Evangelium erklären.”. In SCH,;, dass Cie schulische Lesung und AÄus-
einem Brief VOoO Januar 15/7/ schreibt legung der biblischen Lesetexte der SOnn-

‚Diese geistlichen esungen 1e tagsliturgie nicht 1Ur In Lateinschulen,
In Deutschlan: sehr. DIe Eltern, welche CS sondern auch In deutschen chulen be-
sehr SCIN sehen, Ca{fß ihre Kinder In religiö- heimatet WAar. S1e ehörte dort den
SCI1 Dingen unterrichtet werden, pflegen Dienstpflichten des Schullehrers und fand
ihre ne mıt el fragen, welches Clas Samstagvormittag oder Sonntagvor-
Tagesevangelium Ssel, und Was S1E darüber mittag TELNC ist €1 en,

Class e1in Nächendeckendes Landschulwe-elernt hätten. Wenn Cie Evangelien In
chulen nicht erklärt würden, ga- SCI1 erst allmählich ausgebaut und eine all-

ben WITr hier In Deutschland Ärgernis.“® gemelne Schulpflicht erst Ende des
DIe für Cie (;ymnasien der esulten Jahrhunderts durchgesetzt werden konnte.

verbindliche Studienordnung (Ratio SELL- DIe beschriebene TaxXls einer ibli-
diorum, 1599)/ sieht VOI,; dass der Katechis- schen Unterweisung der schulpflichtigen
I1US „besonders In den Klassen der (sram- Kinder und Jugendlichen In der instıtutio-
matik unteren Klassen und, WEnnn nötig, nalisierten Form einer Lesung und usle-
auch ıIn den andern reitags Ooder Samstags Sung der gottesdienstlichen Perikopen CI -

auswendig elernt und aufgesagt werden ® SCHLLE 1M und Jahrhundert einen
soll Darüber hinaus wird VO Lehrer des ersten Zugang ZUFK biblischen Überliefe-
(ymnasıums dass CI „Freitags LUNS, In diesem Zusammenhang erscheli-

Nen auch einfache Textbücher für Kın-oder Samstags eine halbstündige from-
Ermahnung Ooder Erklärung des ate- der und Jugendliche, Se1 CS als vollständige

chismus”* hält. In den deutschen Provın- Textausgaben des euen Testaments Ooder
Z des Ordens findet sich Cie Sonderrege- als Evangelienharmonien, Sel C4 als Per1-
lung, Class Freitag IMI SCHS eine Stunde Ka- kopenbücher, oft mıt beigefügten Gebeten
techismus und Samstag IMI SCHS eine Er- und Liedern.

/itlert nach Bernhard Duhr, Geschichte der esullen ın den Ländern deutscher unge.
Band Geschichte der esulten ın den Ländern deutscher unge 1mmM XVI Jahrhundert, Freiburg

Br -—-Basel-Wien 1907, 253
Vgl uch: arl Josef Lesch, Katholische Reform Uun: Gegenreformation, 1n Christoph Kronabhel
(Bearb.), Handbuch Katholische Schule. Band fur Geschichte des Kkatholischen Schulwesens,
Öln 1992, 4—6. Ferner: Werner S1iMON, > Katıo studiorum«. UOrganisation VOo  3 Bildung 1mmM KON-
[exT neuzeitlicher Herausforderungen, 1N: Mariano Delgado / Hans Waldenfels (He.) Evangeli-

Uun: Kultur. Begegnungen Uun: Brüche (FS Michael Sievernich), Fribourg-Stuttgart 2010,
5185-529
Allgemeine Regeln für Cdie Lehrer der niedern Klassen /itlert nach DIie Studienordnung der
Gesellschaft Jesu Miıt einer Einleitung VOo  3 Bernhard uhr Freiburg BKr. 1896, 235
Allgemeine Regeln für Cdie Lehrer der niedern Klassen /itlert nach DIie Studienordnung der
Gesellschaft Jesu S Anm 8) 235
Vgl Eugen Paul, Religiös-kirchliche Sozlalisation ın Kindheit un: Jugend, 1N: Walter Brandmuül-
lor (He.) Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte. Band Von der Glaubensspaltung bis
ZuUu!r Säkularisation, St ()ttilien 1993, 5585-0612, hier 577
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Brief vom 1. August 1577 berichtet er, dass 

es „in allen Schulen Deutschlands, katholi-

schen wie protestantischen, selbst den un-

tersten“ Sitte sei, „den Schülern Sonn- und 

Feiertags das Evangelium zu erklären“. In 

einem Brief vom 20. Januar 1577 schreibt 

er: „Diese geistlichen Lesungen liebt man 

in Deutschland sehr. Die Eltern, welche es 

sehr gern sehen, daß ihre Kinder in religiö-

sen Dingen unterrichtet werden, pflegen 

ihre Söhne mit Fleiß zu fragen, welches das 

Tagesevangelium sei, und was sie darüber 

gelernt hätten. Wenn die Evangelien in un-

seren Schulen nicht erklärt würden, so gä-

ben wir hier in Deutschland Ärgernis.“6

Die für die Gymnasien der Jesuiten 

verbindliche Studienordnung (Ratio stu-

diorum, 1599)7 sieht vor, dass der Katechis-

mus „besonders in den Klassen der Gram-

matik [unteren Klassen] und, wenn nötig, 

auch in den andern Freitags oder Samstags 

auswendig gelernt und aufgesagt werden“8 

soll. Darüber hinaus wird vom Lehrer des 

Gymnasiums erwartet, dass er „Freitags 

oder Samstags eine halbstündige from-

me Ermahnung oder Erklärung des Kate-

chismus“9 hält. In den deutschen Provin-

zen des Ordens findet sich die Sonderrege-

lung, dass Freitag morgens eine Stunde Ka-

techismus und Samstag morgens eine Er-

6 Zitiert nach: Bernhard Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge. 
Band 1: Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge im XVI. Jahrhundert, Freiburg 
i. Br.–Basel–Wien 1907, 253 f.

7 Vgl. auch: Karl Josef Lesch, Katholische Reform und Gegenreformation, in: Christoph Kronabel 
(Bearb.), Handbuch Katholische Schule. Band 3: Zur Geschichte des katholischen Schulwesens, 
Köln 1992, 4 – 68. Ferner: Werner Simon, ›Ratio studiorum‹. Organisation von Bildung im Kon-
text neuzeitlicher Herausforderungen, in: Mariano Delgado / Hans Waldenfels (Hg.), Evangeli-
um und Kultur. Begegnungen und Brüche (FS Michael Sievernich), Fribourg–Stuttgart 2010, 
518 – 529.

8 Allgemeine Regeln für die Lehrer der niedern Klassen 4. – Zitiert nach: Die Studienordnung der 
Gesellschaft  Jesu. Mit einer Einleitung von Bernhard Duhr S. J., Freiburg i. Br. 1896, 235.

9 Allgemeine Regeln für die Lehrer der niedern Klassen 5. – Zitiert nach: Die Studienordnung der 
Gesellschaft  Jesu (s. Anm. 8), 235.

10 Vgl. Eugen Paul, Religiös-kirchliche Sozialisation in Kindheit und Jugend, in: Walter Brandmül-
ler (Hg.), Handbuch der bayerischen Kirchengeschichte. Band 2: Von der Glaubensspaltung bis 
zur Säkularisation, St. Ottilien 1993, 558– 612, hier: 572 f.

klärung des Evangeliums des kommenden 

Sonntags gehalten wird.

Schulordnungen und Visitationspro-

tokolle des 16. und 17. Jahrhunderts bele-

gen, dass die schulische Lesung und Aus-

legung der biblischen Lesetexte der Sonn-

tagsliturgie nicht nur in Lateinschulen, 

sondern auch in deutschen Schulen be-

heimatet war.10 Sie gehörte dort zu den 

Dienstpflichten des Schullehrers und fand 

am Samstagvormittag oder Sonntagvor-

mittag statt. Freilich ist dabei zu bedenken, 

dass ein flächendeckendes Landschulwe-

sen erst allmählich ausgebaut und eine all-

gemeine Schulpflicht erst am Ende des 18. 

Jahrhunderts durchgesetzt werden konnte.

Die beschriebene Praxis einer bibli-

schen Unterweisung der schulpflichtigen 

Kinder und Jugendlichen in der institutio-

nalisierten Form einer Lesung und Ausle-

gung der gottesdienstlichen Perikopen er-

schließt im 17. und 18. Jahrhundert einen 

ersten Zugang zur biblischen Überliefe-

rung. In diesem Zusammenhang erschei-

nen auch einfache Textbücher für Kin-

der und Jugendliche, sei es als vollständige 

Textausgaben des Neuen Testaments oder 

als Evangelienharmonien, sei es als Peri-

kopenbücher, oft mit beigefügten Gebeten 

und Liedern.
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DIT3 Saganschen Reformen: und 1/75 Nachfolger Felbigers als Abt.
Schulischer Unterricht Verordnungen der re 1761 und
n der elıgion 763 integrieren die sonntägliche YT1S-

tenlehre für Cie schulpflichtigen Kın-
Dass der Mensch Urc. Erziehung und Bil- der und Jugendlichen In den ehrplan
dung einem tugendhaften Leben mot1- der Schule. DIe bisherige Kirchenkate-
viert werden kann und soll, Urc. Clas chese wird Schulkatechese und fort-
ohl individuelles ucC. als auch allge- als SCHhullscher Religionsunterricht CI -

me1ıne Wohlfahrt emehrt und befördert teilt Fur Cie nicht schulpflichtigen Jugend-
werden, ist e1in Kerngedanke der a- lichen und edigen Erwachsenen bleibt Cie
LUNS. So kommt CS In der Häl{fte des sonntägliche Kirchenkatechese auch WEeI1-
Jahrhunderts auch In den katholischen terhin Pfilicht DIe Verordnung VO  b 763
Territorien des eiligen Römischen RKel- trifit Bestimmungen ZU. Inhalt und ZUFK

ches Deutscher atıon umfassenden Methode des für Cie chulen des Stifts als
Reformen sowohl des niederen Elemen- Pfilichtfach eingeführten Religionsunter-
tarschule) als auch des höheren chulwe- richts. DIe Christenlehre und Cie Samnlls-

SCI15 (Gymnasien, Universitäten), Cie tägliche Perikopenstunde werden In al-
gleich ZU. Ausbau der staatlichen chul- len chulen Je eine Stunde In der Woche,
aufsicht, einer Verbesserung der Lehrer- In der Stadtschule zusätzlich Religionsge-
ausbildung SOWI1E einer nachdrückliche- schichte (Biblische Geschichte und Sıtten-
Ten Durchsetzung der allgemeinen chul- Te ebenfalls Je eine Stunde In der Woche
pflicht führen.‘!! unterrichtet. 1INZzuUu kommen tägliche Le-

iıne überregionale Bedeutung erlan- seübungen In der Evangelienübersetzung
sCcHh In diesem Zusammenhang Cie Re{for- und Cie ebenfalls tägliche VOTr- und ach-
IHNen des niederen Schulwesens (Stadtschu- bereitung der VO  b Geistlichen erteilten Ka-
le und Dorifschulen), Cie In den 1760er- techese Urc. den Lehrer.
Jahren In den Pfarrschulen des nieder- Schulischer Religionsunterricht erfor-
schlesischen dert als schulische Unterrichtswerke kon-Augustinerchorherrenstifts
agan durchgeführt wurden. Promotoren zıplerte Religionsbücher. DIe 1M Kontext
dieser Reformen Johann Jgnaz VO  b der Reformen In agan erarbeiteten Un-
elbiger (1724-1788)** der dem VOoO  b terrichtswerke für den Religionsunter-
1/55 bis 1/75 als Abt vorstand, und ene- richt gewinnen In diesem Zusammenhang,
Cikt trauch 803) 15 T1Or des Stifts WwI1Ie Cie zahlreichen Nachdrucke zeigen,

11 Vgl Notker Hammerstein / Ulrich Herrmann (He.) Handbuch der deutschen Bildungsgeschich-
e Band Jahrhundert. Vom späten Jahrhundert bis ZuUu!r Neuordnung Deutschlands
1500, München 2005; Marıd Zenner, DIie Bedeutung der Aufklärung für Clie Entwicklung des
Kkatholischen Schul- Uun: Bildungswesens, 1n Christoph Kronabhel (Bearb.), Handbuch Katho-
lische Schule S Anm 7) 69 —  —
Vgl Ulrich Kromer, Johann lgnaz VOo  3 Felbiger. Leben Uun: Werk (Untersuchungen ZuUu!r T1heo-
logie der Seelsorge 22), Freiburg Br -Basel-Wien 1966
Vgl Werner S1iMON, Benedikt trauch Reform der Schule un: Reform der
Katechese ın Schlesien ın der zweıliten Hälfte des Jahrhunderts, 1n Kainmer Bendel/ Norbert
Spannenberger (He.) Katholische Aufklärung un: Josephinismus. Rezeptionsformen ın ( )Ist-
mittel- Uun: Südosteuropa (Forschungen un: Quellen ZuUuU!T Kirchen- Uun: Kulturgeschichte ( )Ist-
deutschlands 48), Öln 2015, 267295
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3 Die Saganschen Reformen: 
Schulischer Unterricht 
in der Religion

Dass der Mensch durch Erziehung und Bil-

dung zu einem tugendhaften Leben moti-

viert werden kann und soll, durch das so-

wohl individuelles Glück als auch allge-

meine Wohlfahrt gemehrt und befördert 

werden, ist ein Kerngedanke der Aufklä-

rung. So kommt es in der 2. Hälfte des 18. 

Jahrhunderts auch in den katholischen 

Territorien des Heiligen Römischen Rei-

ches Deutscher Nation zu umfassenden 

Reformen sowohl des niederen (Elemen-

tarschule) als auch des höheren Schulwe-

sens (Gymnasien, Universitäten), die zu-

gleich zum Ausbau der staatlichen Schul-

aufsicht, zu einer Verbesserung der Lehrer-

ausbildung sowie zu einer nachdrückliche-

ren Durchsetzung der allgemeinen Schul-

pflicht führen.11

Eine überregionale Bedeutung erlan-

gen in diesem Zusammenhang die Refor-

men des niederen Schulwesens (Stadtschu-

le und Dorfschulen), die in den 1760er-

Jahren in den Pfarrschulen des nieder-

schlesischen Augustinerchorherrenstifts 

Sagan durchgeführt wurden. Promotoren 

dieser Reformen waren Johann Ignaz von 

Felbiger (1724  –1788)12, der dem Stift von 

1758 bis 1778 als Abt vorstand, und Bene-

dikt Strauch (1724  –1803) 13, Prior des Stifts 

11 Vgl. Notker Hammerstein / Ulrich Herrmann (Hg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschich-
te. Band 2: 18. Jahrhundert. Vom späten 17. Jahrhundert bis zur Neuordnung Deutschlands um 
1800, München 2005; Maria Zenner, Die Bedeutung der Aufk lärung für die Entwicklung des 
katholischen Schul- und Bildungswesens, in: Christoph Kronabel (Bearb.), Handbuch Katho-
lische Schule (s. Anm. 7), 69  –111.

12 Vgl. Ulrich Krömer, Johann Ignaz von Felbiger. Leben und Werk (Untersuchungen zur Th eo-
logie der Seelsorge 22), Freiburg i. Br.–Basel–Wien 1966.

13 Vgl. Werner Simon, Benedikt Strauch (1724  –1803) – Reform der Schule und Reform der 
Katechese in Schlesien in der zweiten Hälft e des 18. Jahrhunderts, in: Rainer Bendel / Norbert 
Spannenberger (Hg.), Katholische Aufk lärung und Josephinismus. Rezeptionsformen in Ost-
mittel- und Südosteuropa (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ost-
deutschlands 48), Köln 2015, 267– 295.

und 1778 Nachfolger Felbigers als Abt.

Verordnungen der Jahre 1761 und 

1763 integrieren die sonntägliche Chris-

tenlehre für die schulpflichtigen Kin-

der und Jugendlichen in den Lehrplan 

der Schule. Die bisherige Kirchenkate-

chese wird so Schulkatechese und fort-

an als schulischer Religionsunterricht er-

teilt. Für die nicht schulpflichtigen Jugend-

lichen und ledigen Erwachsenen bleibt die 

sonntägliche Kirchenkatechese auch wei-

terhin Pflicht. Die Verordnung von 1763 

trifft Bestimmungen zum Inhalt und zur 

Methode des für die Schulen des Stifts als 

Pflichtfach eingeführten Religionsunter-

richts. Die Christenlehre und die sams-

tägliche Perikopenstunde werden in al-

len Schulen je eine Stunde in der Woche, 

in der Stadtschule zusätzlich Religionsge-

schichte (Biblische Geschichte) und Sitten-

lehre ebenfalls je eine Stunde in der Woche 

unterrichtet. Hinzu kommen tägliche Le-

seübungen in der Evangelienübersetzung 

und die ebenfalls tägliche Vor- und Nach-

bereitung der von Geistlichen erteilten Ka-

techese durch den Lehrer.

Schulischer Religionsunterricht erfor-

dert als schulische Unterrichtswerke kon-

zipierte Religionsbücher. Die im Kontext 

der Reformen in Sagan erarbeiteten Un-

terrichtswerke für den Religionsunter-

richt gewinnen in diesem Zusammenhang, 

wie die zahlreichen Nachdrucke zeigen, 
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eine auch überregionale Verbreitung und uhrende Class mıt Recht als
Bedeutung. ntier dem amen Felbigers der „eigentlich[e Begründer des biblischen

15veröffentlicht, wurden S1e, WwI1Ie WITr heu- Geschichtsunterrichts 1M katholischen
wIissen, ıIn ihrer eNnrza. VO  u enedLl. deutschen Sprachraum angesehen WEI -

trauch verfasst. den kann. Er veröffentlich 1764 zunächst
Madfsgeblich für Cie Christenlehre wird ein als £ESEeDUC. konzipiertes Evangelien-

der 1U  b als SChHhullsches Unterrichtswerk buch!® 1767 Olg eine zusammenhängende
konzipierte Katechismus. Der „Schlesi- kurze Biblische Geschichte des en Testa-

C] 4Asche Katechismus umfasst drei Katechis- ments*’, 1777 der „Kern der hiblischen (e-
<113.IHNen für Cie drei Klassen der ach Alters- schichte alten und Testaments

stufen eingeteilten chüler. DIe Stufung CI-

Olg entwicklungspsychologisch begrün-
det ach den In den verschiedenen Alters- Allgemeine Schulordnung für
stufen vornehmlich ausgebildeten und Cla- e deutschen Schulen (1774)
her vornehmlich anzusprechenden Seelen-
kräften. So wendet sich der Katechismus elbiger wurde aufgrun: der als vorbildlich
für Cie Klasse zunächst Clas Gedächt- W8.hl‘g€l'lOl'l’ll'l’l€l'l€l’l Reformen VO PICU-
NS Ihm entspricht als Lernftorm Clas Me- ßBischen Ön1g Friedrich IL (1712-1786/
MoOrTrleren. Der Katechismus für Cle Klas- _König) mıt der Abfassung des

wendet sich VOTr em den Verstand November 765 erlassenen ÖNLg-
und zielt auf ein Urc. Wort- und Sacher- ich Preußischen General-Land-Schul-Reg-
klärungen gefördertes Verstehen. Der ate- ements Ffür die Römisch-Catholischen In
chismus für Cie Klasse SCcCHhLEISLIC. WEell- den tädten und Dörfern des SOUVerainen
det sich VOLr em den illen und 11 Herzogthums Schlesien und der Grafschaft
Urc. einsichtige Beweisführungen und le- aALz beauftragt und 1/7/74 VO  b arıa The-
benspraktische Anwendungen ZU. Han- resi1a (1717-1780/ Regentin)
deln anleiten und motivieren Auch für Cle mıt Zustimmung Friedrichs IL ach Wıen
In den SCcCHhullschen Unterricht integrierte berufen, CI auf der Grundlage der
biblische Unterwelsung werden 1U  b e1ge- Dezember 1/7/74 veröffentlichten ATL-
1E Unterrichtsbücher erarbeitet. enedl. gemeinen Schulordnung für die deutschen
trauch kommt auch In dieser Hinsicht Cie Normal-, Maupt- und Trivialschulen In

Römisch-katholischer Katechismus zu Gebrauche der Schlesischen chulen für jede der drey
lassen, 5agan 1766 Vel. uch Johannes Hofinger, Geschichte des Katechismus ın ÖOsterreich
VOo  3 ( anlsı]lus bis ZuUu!r Gegenwart S Anm 3) 29-_61 („Die Schlesischen Katechismen’).
Heinrich Kreutzwald, Fur Geschichte des Biblischen Unterrichts Uun: ZuUuU!T Formgeschichte des
biblischen Schulbuches (Untersuchungen ZuUu!r Theologie der Seelsorge 11), Freiburg Br —-Basel—
Wiıen 1957, 75 Vgl uch eb („Einführung des biblischen Geschichtsunterrichts ın
den Volksschulen Deutschlands”).
DIie Evangelien, WI1IE 61€ VO  3 den vIier Evangelisten Matthaeo, Marco, 1uca Uun: Johanne geschrie-
ben worden, nebst den Lectionen un: Episteln, Cdie cdas IL Jahr hindurch 1ın der C'atholischen
Kirche gelesen werden, zu Gebrauche der Lese-Schüler des Saganschen Stifts, 5agan 1764
Kern der Biblischen Geschichte des Alten Jlestaments, daraus der Jugend Cdie vornehmsten BKe-
gebenheiten des Volkes (Jottes Uun: der berühmtesten Personen AUS diesem Volke cehr leicht
bekanntgemacht werden können, 5agan 1767
Kern der biblischen Geschichte alten Uun: Tlestaments miıt beygesetzen kurzen Sitten-
lehren, Bamberg un: Würzburg 1777
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eine auch überregionale Verbreitung und 

Bedeutung. Unter dem Namen Felbigers 

veröffentlicht, wurden sie, wie wir heu-

te wissen, in ihrer Mehrzahl von Benedikt 

Strauch verfasst.

Maßgeblich für die Christenlehre wird 

der nun als schulisches Unterrichtswerk 

konzipierte Katechismus. Der „Schlesi-

sche Katechismus“14 umfasst drei Katechis-

men für die drei Klassen der nach Alters-

stufen eingeteilten Schüler. Die Stufung er-

folgt entwicklungspsychologisch begrün-

det nach den in den verschiedenen Alters-

stufen vornehmlich ausgebildeten und da-

her vornehmlich anzusprechenden Seelen-

kräften. So wendet sich der Katechismus 

für die 1. Klasse zunächst an das Gedächt-

nis. Ihm entspricht als Lernform das Me-

morieren. Der Katechismus für die 2. Klas-

se wendet sich vor allem an den Verstand 

und zielt auf ein durch Wort- und Sacher-

klärungen gefördertes Verstehen. Der Kate-

chismus für die 3. Klasse schließlich wen-

det sich vor allem an den Willen und will 

durch einsichtige Beweisführungen und le-

benspraktische Anwendungen zum Han-

deln anleiten und motivieren. Auch für die 

in den schulischen Unterricht integrierte 

biblische Unterweisung werden nun eige-

ne Unterrichtsbücher erarbeitet. Benedikt 

Strauch kommt auch in dieser Hinsicht die 

14 Römisch-katholischer Katechismus zum Gebrauche der Schlesischen Schulen für jede der drey 
Classen, Sagan 1766. – Vgl. auch: Johannes Hofi nger, Geschichte des Katechismus in Österreich 
von Canisius bis zur Gegenwart (s. Anm. 3), 29–61 („Die Schlesischen Katechismen“).

15 Heinrich Kreutzwald, Zur Geschichte des Biblischen Unterrichts und zur Formgeschichte des 
biblischen Schulbuches (Untersuchungen zur Th eologie der Seelsorge 11), Freiburg i. Br.–Basel–
Wien 1957, 75. – Vgl. auch: ebd., 37–107 („Einführung des biblischen Geschichtsunterrichts in 
den Volksschulen Deutschlands“).

16 Die Evangelien, wie sie von den vier Evangelisten Matthaeo, Marco, Luca und Johanne geschrie-
ben worden, nebst den Lectionen und Episteln, die das ganze Jahr hindurch in der Catholischen 
Kirche gelesen werden, zum Gebrauche der Lese-Schüler des Saganschen Stift s, Sagan 1764.

17 Kern der Biblischen Geschichte des Alten Testaments, daraus der Jugend die vornehmsten Be-
gebenheiten des Volkes Gottes und der berühmtesten Personen aus diesem Volke sehr leicht 
bekanntgemacht werden können, Sagan 1767.

18 Kern der biblischen Geschichte alten und neuen Testaments mit beygesetzen kurzen Sitten-
lehren, Bamberg und Würzburg 1777.

führende Rolle zu, so dass er mit Recht als 

der „eigentlich[e] Begründer des biblischen 

Geschichtsunterrichts“15 im katholischen 

deutschen Sprachraum angesehen wer-

den kann. Er veröffentlicht 1764 zunächst 

ein als Lesebuch konzipiertes Evangelien-

buch16. 1767 folgt eine zusammenhängende 

kurze Biblische Geschichte des Alten Testa-

ments17, 1777 der „Kern der biblischen Ge-

schichte alten und neuen Testaments“18.

4 Allgemeine Schulordnung für 
die deutschen Schulen (1774)

Felbiger wurde aufgrund der als vorbildlich 

wahrgenommenen Reformen vom preu-

ßischen König Friedrich II. (1712  –1786 / 

1740  –1786 König) mit der Abfassung des 

am 3. November 1765 erlassenen König-

lich Preußischen General-Land-Schul-Reg-

lements für die Römisch-Catholischen in 

den Städten und Dörfern des souverainen 

Herzogthums Schlesien und der Grafschaft 

Glatz beauftragt und 1774 von Maria The-

resia (1717–1780 / 1740–1780 Regentin) 

mit Zustimmung Friedrichs II. nach Wien 

berufen, wo er auf der Grundlage der am 

6. Dezember 1774 veröffentlichten All-

gemeinen Schulordnung für die deutschen 

Normal-, Haupt- und Trivialschulen in 
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sämmtlichen Kaiserl. Königl. Erbländern göttlichen Offenbarungen geschehen, wel-
die grundlegende Reform des Öösterreichi- che Vorschriften für unNnseIe Handlungen,
schen niederen Schulwesens organıislierte und bey welcher Gelegenheit S1E sind CI-

und durchführte. theilet, und bekannt emacht worden.
Ist och AaUs der Sittenlehre ClasDIe Allgemeine Schulordnung sieht e1in

hierarchisch gegliedertes Schulwesen VOTI. Vornehmste, und für jedermann gehörige
Normalschulen nehmen auf provinzieller gleich AaUs dem Lesebuche der Jugend
Ebene Cie Funktion VO  b Muster- und Aus- CO}beyzubringen.
bildungsschulen wahr. Fur jedes TONlanı In den TIrivialschulen I1US$S d/ie Ke-
ist eine Normalschule vorgesehen. In grö- ligion, und deren Geschichte nebst der SIt-
ßeren tädten sichern Hauptschulen e1in tenlehre, AaUS$S dem Lesebuche“?! elehrt
breiteres und berufspraktisch ausgerichte- werden.

Als Bücher, deren IHNan sich beim Leh-tes Bildungsprogramm, auf dem Lan  a „ge_
meine“ oder TIrivialschulen ein elementa- Ten und Lernen der eligion bedienen soll,
Ies Bildungsprogramm. Das Curriculum werden „Das AaUs tücken bestehende Le-
er drei Schularten integriert „die Reli- sebuch für chüler ber Gegenstände, wel-
C6  gion als einen „Hauptgegenstand”. In den che Cie eligion betreffen „Der erläuter-

und erwıiesene Katechismus“ SOWI1e „DasNormal- und Hauptschulen soll diese SC
werden: Evangelium nebst den Episteln benannt.“

„1 ach dem gewöhnlichen Lehrbe- Als Grundsatz „wl1e lehren sey gilt:
griffe, Clas ist, ach Anleitung des In der „Bey dem Unterrichte mu(f{fß nicht blofß auf
10CES gebräuchlichen Katechismus, doch Clas Gedächtnifß gesehen, och Cie Jugend
1Ur In dem alle, Wenn e1in eigener In dem mıt dem auswendig lernen ber Cie oth-
Kirchsprengl Urc. den Bischof bereits wendigkeit eplagt, sondern der Verstand
eingeführet ıst er dem MU: IHNan sich derselben aufgekläret, ihr es verständ-
des hier Wıen für die Normalschule auf- ich gemacht, und Cie Anleitung egeben
gelegten, und VOoO  b den Bischöfen gebillig- werden, ber Clas Erlernte sich richtig, und
ten Katechismus bedienen. 3vollständig auszudrücken.

Systematisch, AaUS$S demjenigen e1- „ In der eligion unterwelsen bleibt
SCHS dem Ende verfafßlten Lesebuche, In en chulen den Geistlichen überlas-
ıIn welchem, der Einförmigkeit WESCH, Cie sen.  . 24 Den Schullehrern kommen den
Lehren des Katechismus In ihrer Verbin- Geistlichen unterstützende ufgaben
dung vorgeitiragen werden. WwI1Ie Cie Wiederholung des Gelernten und

Historisch, Cdamıt Cie Jugend erler- Leseübungen In den für den Unterricht
bey welcher Gelegenheit, und wann Cie In der eligion bestimmten Schulbüchern

Vgl eier aumgart, Johann lgnaz VOo  3 Felbiger Eın schulischer Reformer der
Aufklärung zwischen Preußen un: Österreich, 1N: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Breslau 31 1990 172
Allgemeine Schulordnung für Cdie deutschen Normal-, aupt- Uun: Irmalschulen ın Sammt-
lichen Kaiser]. Königl. Erbländern, Wiıen 1774, Nr (Digitalisat der Bayerischen Staatsbiblio-
thek: http://mdz-nbn-resolving.de/um.nbn.de.bvb. 7 -_bsbh -3)

21 Ebd
Ebd., Anhang LAIt.
Ebd., Nr
Ebd., Nr
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sämmtlichen Kaiserl. Königl. Erbländern 

die grundlegende Reform des österreichi-

schen niederen Schulwesens organisierte 

und durchführte.19

Die Allgemeine Schulordnung sieht ein 

hierarchisch gegliedertes Schulwesen vor. 

Normalschulen nehmen auf provinzieller 

Ebene die Funktion von Muster- und Aus-

bildungsschulen wahr. Für jedes Kronland 

ist eine Normalschule vorgesehen. In grö-

ßeren Städten sichern Hauptschulen ein 

breiteres und berufspraktisch ausgerichte-

tes Bildungsprogramm, auf dem Land „ge-

meine“ oder Trivialschulen ein elementa-

res Bildungsprogramm. Das Curriculum 

aller drei Schularten integriert „die Reli-

gion“ als einen „Hauptgegenstand“. In den 

Normal- und Hauptschulen soll diese ge-

lehrt werden:

„1. Nach dem gewöhnlichen Lehrbe-

griffe, das ist, nach Anleitung des in der 

Diöces gebräuchlichen Katechismus, doch 

nur in dem Falle, wenn ein eigener in dem 

Kirchsprengl durch den Bischof bereits 

eingeführet ist: Außer dem muß man sich 

des hier zu Wien für die Normalschule auf-

gelegten, und von den Bischöfen gebillig-

ten Katechismus bedienen.

2. Systematisch, aus demjenigen ei-

gens zu dem Ende verfaßten Lesebuche, 

in welchem, der Einförmigkeit wegen, die 

Lehren des Katechismus in ihrer Verbin-

dung vorgetragen werden.

3. Historisch, damit die Jugend erler-

ne, bey welcher Gelegenheit, und wann die 

19 Vgl. Peter Baumgart, Johann Ignaz von Felbiger (1724–1788). Ein schulischer Reformer der 
Aufk lärung zwischen Preußen und Österreich, in: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wil-
helms-Universität zu Breslau 31 (1990), 121–140.

20 Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in sämmt-
lichen Kaiserl. Königl. Erbländern, Wien 1774, Nr. 5 (Digitalisat der Bayerischen Staatsbiblio-
thek: http://mdz-nbn-resolving.de/um.nbn.de.bvb.12-bsb10635488-3)

21 Ebd.
22 Ebd., Anhang Lit. E.
23 Ebd., Nr. 8.
24 Ebd., Nr. 6.

göttlichen Offenbarungen geschehen, wel-

che Vorschriften für unsere Handlungen, 

und bey welcher Gelegenheit sie sind er-

theilet, und bekannt gemacht worden.

4. Ist noch aus der Sittenlehre das 

Vornehmste, und für jedermann gehörige 

gleich falls aus dem Lesebuche der Jugend 

beyzubringen.“20

In den Trivialschulen muss „[d]ie Re-

ligion, und deren Geschichte nebst der Sit-

tenlehre, aus dem Lesebuche“21 gelehrt 

werden.

Als Bücher, deren man sich beim Leh-

ren und Lernen der Religion bedienen soll, 

werden „Das aus 4 Stücken bestehende Le-

sebuch für Schüler über Gegenstände, wel-

che die Religion betreffen“, „Der erläuter-

te und erwiesene Katechismus“ sowie „Das 

Evangelium nebst den Episteln“ benannt.22

Als Grundsatz „wie zu lehren sey“ gilt: 

„Bey dem Unterrichte muß nicht bloß auf 

das Gedächtniß gesehen, noch die Jugend 

mit dem auswendig lernen über die Noth-

wendigkeit geplagt, sondern der Verstand 

derselben aufgekläret, ihr alles verständ-

lich gemacht, und die Anleitung gegeben 

werden, über das Erlernte sich richtig, und 

vollständig auszudrücken.“23

„In der Religion zu unterweisen bleibt 

in allen Schulen den Geistlichen überlas-

sen.“24 Den Schullehrern kommen den 

Geistlichen unterstützende Aufgaben zu 

wie die Wiederholung des Gelernten und 

Leseübungen in den für den Unterricht 

in der Religion bestimmten Schulbüchern 
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mıt Überfragen des VO  u den chulern (Je- Jesultennovızlats bel ST Anna verlegt wird
merkten. „DIe Schullehrer MUSsSen Cie Er- und mıt dem Verlagsgewölbe der deut-

schen Studienanstalt als zentralem Ver-klärungen der Pfarrer, Ooder Vikarien anhö-
TCI, und sich solche ohl merken, Cdlamıit Jag der ıIn den Erbländern eingeführ-

ten Schulbüchern verbunden ıst Welt- undS1e 1M Stande SCYN, S1E mıt den chulern
wiederholen.G Ordensgeistliche werden 1M 1NDIIIC. auf

Zeitnah erscheint 1776 Clas VO  b 1- Cie mıt der Seelsorge verbundenen schuli-
sCcCI verfasste „Methodenbuc für Lehrer schen ufgaben verpflichtet, VOTr Antritt e1-
der deutschen chulen In den kaiserlich- Ner Piründe DZw. VOLr ulnahme In den (Jr-
königlichen Erbländern, darın aUuUsSTIUhrlıic den geprüfte Grundkenntnisse des chul-
angewlesen wird, WwI1Ie die In der chulord- CSsSCI1L5 erwerben.
NUuNg bestimmte Lehrart nicht allein über- „Da hauptsächlich cdaran elegen Ist,
aupt, sondern auch insbesondere, bel Je- Cle Geistlichkeit besonders des
dem Gegenstande, der lehren eiohlen derselben obliegenden Unterrichts In der
ist, soll beschaffen C266  seyn Das Haupt- Religion, und der ihr auf dem Lan-
stück der Abteilung („Von der Lehrart de zukommenden UISIC. ber Cie Schu-
insbesondere”) handelt AaUSIUNFrlic. „Von len VO  u dem verbesserten Schulwesen SC

aue Kenntnif habe, sich ach der e1InN-dem Unterrichte In der Religion *: VO  b

den beim Unterricht gebräuchlichen BuU- geführten Methode achten, efeh-
chern, VO  b dem, Was Schullehrer, und VO  b len Wır hiemit gesetzgebig, Ca{fß kein T1eS-
dem, Was Pfiarrer und deren Stellvertreter ter einer geistlichen Pfründe, damıt Cle
beim Unterricht tun en Seelsorge verbunden Ist, vorgeschlagen

werden solle, CI habe denn ein Zeugnifß
VO  u dem Katecheten einer Normalschule

Institutionalisierung beygebracht, Clafß CI sowohl VO  u den Lehr-
der Lehrerausbildung gegenständen, als VO  u der Lehrart SCHUSSA-

Wissenschaft besitze: Wornächst auch
DIe mıt der Allgemeinen Schulordnung e1InN- Nser gleichmäfßiger Befehl ist, Ca{fß küunf-
geleitete Schulreform bedeutet auch Cie In- tighin, auch Wenn einmal Clas Schulwesen
stitutionalisierung einer auf Clas Lehramt ordentlich eingerichtet SCYTIL wird, In einen
vorbereitenden Lehrerausbildung. S1e fin- geistlichen rden, aufßer den Laybrüdern,
det ihren (Ort den bereits 1776 In en keiner SO aufgenommen werden, welcher
Kronländern eingerichteten Normalschu- nicht ebenso gute KkenntnIisse des chulwe-
len. iıne besondere tellung erlangt In Cle- SCI15 erworben, und daruüber ein Zeugnifß
SCIN Zusammenhang Cie schon 1/7/1 CI - VO  u einer Normalschule dem Ordensvor-
{fnete und als Musterschule konzipier- steher dargebracht en WIrCL. CO

Wilener Normalschule*® bel ST Stephan, Auch der ach der ufhebung des Je
Cie 1775 In Cie aume des ehemaligen sultenordens 1773) und der Cdamıt VCI-

Ebd
Wiıen: Im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt bei St Anna 1776
Ebd.,
Vgl Kenate Seebauer, Lehrerbildung ın 'Orteirats Von der Normalschule bis ZuUuU!T Gegenwart
(Schul- Uun: Hochschulgeschichte 2) Wien-Berlin ÖT
Allgemeine Schulordnung 1774 S Anm 20), Nr
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mit Überfragen des von den Schülern Ge-

merkten. „Die Schullehrer müssen die Er-

klärungen der Pfarrer, oder Vikarien anhö-

ren, und sich solche wohl merken, damit 

sie im Stande seyn, sie mit den Schülern zu 

wiederholen.“25

Zeitnah erscheint 1776 das von Felbi-

ger verfasste „Methodenbuch für Lehrer 

der deutschen Schulen in den kaiserlich-

königlichen Erbländern, darin ausführlich 

angewiesen wird, wie die in der Schulord-

nung bestimmte Lehrart nicht allein über-

haupt, sondern auch insbesondere, bei je-

dem Gegenstande, der zu lehren befohlen 

ist, soll beschaffen seyn“26 Das 1. Haupt-

stück der 2. Abteilung („Von der Lehrart 

insbesondere“) handelt ausführlich „Von 

dem Unterrichte in der Religion“27: von 

den beim Unterricht gebräuchlichen Bü-

chern, von dem, was Schullehrer, und von 

dem, was Pfarrer und deren Stellvertreter 

beim Unterricht zu tun haben.

5 Institutionalisierung 
der Lehrerausbildung

Die mit der Allgemeinen Schulordnung ein-

geleitete Schulreform bedeutet auch die In-

stitutionalisierung einer auf das Lehramt 

vorbereitenden Lehrerausbildung. Sie fin-

det ihren Ort an den bereits 1776 in allen 

Kronländern eingerichteten Normalschu-

len. Eine besondere Stellung erlangt in die-

sem Zusammenhang die schon 1771 er-

öffnete und als Musterschule konzipier-

te Wiener Normalschule28 bei St. Stephan, 

die 1775 in die Räume des ehemaligen 

25 Ebd.
26 Wien: Im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt bei St. Anna 1776.
27 Ebd., 54  –100.
28 Vgl. Renate Seebauer, Lehrerbildung in Porträts. Von der Normalschule bis zur Gegenwart 

(Schul- und Hochschulgeschichte 2), Wien–Berlin 2011.
29 Allgemeine Schulordnung 1774 (s. Anm. 20), Nr. 20.

Jesuitennoviziats bei St. Anna verlegt wird 

und mit dem Verlagsgewölbe der deut-

schen Studienanstalt als zentralem Ver-

lag der in den k.k. Erbländern eingeführ-

ten Schulbüchern verbunden ist. Welt- und 

Ordensgeistliche werden im Hinblick auf 

die mit der Seelsorge verbundenen schuli-

schen Aufgaben verpflichtet, vor Antritt ei-

ner Pfründe bzw. vor Aufnahme in den Or-

den geprüfte Grundkenntnisse des Schul-

wesens zu erwerben.

„Da hauptsächlich daran gelegen ist, 

daß die Geistlichkeit besonders wegen des 

derselben obliegenden Unterrichts in der 

Religion, und wegen der ihr auf dem Lan-

de zukommenden Aufsicht über die Schu-

len von dem verbesserten Schulwesen ge-

naue Kenntniß habe, um sich nach der ein-

geführten Methode zu achten, so befeh-

len Wir hiemit gesetzgebig, daß kein Pries-

ter zu einer geistlichen Pfründe, damit die 

Seelsorge verbunden ist, vorgeschlagen 

werden solle, er habe denn ein Zeugniß 

von dem Katecheten einer Normalschule 

beygebracht, daß er sowohl von den Lehr-

gegenständen, als von der Lehrart genugsa-

me Wissenschaft besitze: Wornächst auch 

Unser gleichmäßiger Befehl ist, daß künf-

tighin, auch wenn einmal das Schulwesen 

ordentlich eingerichtet seyn wird, in einen 

geistlichen Orden, außer den Laybrüdern, 

keiner solle aufgenommen werden, welcher 

nicht ebenso gute Kenntnisse des Schulwe-

sens erworben, und darüber ein Zeugniß 

von einer Normalschule dem Ordensvor-

steher dargebracht haben wird.“29

Auch der nach der Aufhebung des Je-

suitenordens (1773) und der damit ver-
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bundenen Ösung der bisher geltenden logischen Facultät, der August 1/7/74

Studienordnung der AF10 studiorum VOoO  b VO  b arıa Theresia In Kraft gesetzt und
dem Benediktinerabt Tanz Stephan Kau- Oktober 1/7/74 als Verfassung der theolo-
tenstrauch (1734-1785) erarbeitete Ent- gischen Facultät veröffentlicht wird, pricht
wurf einer hesseren Einrichtung der theo- der „Catechetica” den Kang einer eologi-

schen „Hauptwissenschaft” und I1-

kert S1e 1M Curriculum der theologischen
tudien S1ie reflektiert Clas mıt der seel-Weiterführende Lıteratur:
sorglichen Unterweisungspflicht verbun-Eugen Paul, Geschichte der christlichen Er-

ziehung. Band Barock und Aufklärung, dene Aufgabenfeld der katechetischen Un-
terweisung.reiburg Br.-Basel-Wien 1995 Das Stan-

dardwerk ZUTFK Geschichte der christlichen Rautenstrauch schreibt 1M 1INDIIC.

Erziehung biletet eine gelungene Verbin- auf Cie für Cie „Katechisation” geforder-
und erwerbende Geschicklichkeit”dung pädagogischen, kulturellen und his-

torischen 1SSCNS und berücksichtigt Cla- „Allein Wenn Cie Katechisation eINgE-
richtet werden soll, Ca{fß der Katechismusbei AaUSIUNFrlic. internationale Entwicklun-

sCcHh und transregionale Dynamiken. nicht blofß e1in Werk des Gedächtnisses VCI-

Eugen Paul, Religiös-kirchliche Ozlali- bleibe, braucht C4 gewifß viel ESCNHICK-
1C.  el eNnNnTInıs des Menschen, Vorbe-satıon ıIn 1ın  el und Jugend, In Walter

Brandmüller (Hg.) andDuc. der baye- reitung und UÜbung den ugen eiInNnes
e1isters ıIn dieser uns Man MU: nam-rischen Kirchengeschichte. Band Von

der (;laubensspaltung bis ZUFK Säkularisati- ich elernt aben, WIE die Religionssät-
ST Ottilien 1993, 557-612 Der Beltrag und Lehren zergliedern selen, Cdamıt

IHNan den Kindern nicht 1Ur Wortergibt In regionaler Fokussierung einen
Schaulıchen und Cdifferenzierten Überblick In Clas Gedächtnis lege, sondern S1€ viel-

mehr unvermerkt ZU. Nachdenken ANSC-ber Cie zeitgenössischen Formen religiös wöhne und stufenweis deutlichen undrelevanter Erziehung und Bildung den
Lernorten Kirche, Schule und Familie. anschauenden Begriffen, Urc welche al-

lein Cie eligion eine dauerhafte WirkungChristoph YTONADeE, Bearb.), andDuc
Katholische Schule. Band Zur eschıich- auf Herz und Sıtten hervorbringen kann,

eführt werden!”>9des katholischen Schulwesens, Köln
1992 Der Band informiert In zehn chro-
nologisch geordneten materialreichen Bel-

Regionale Entwicklungentragen ber Cie Entwicklung des katholi-
schen Schulwesens VO Spätmittelalter bis

DIe 1e der Territorien und Landes-ZUFK Gegenwart und auch ber konstitu-
herrschaften des eiligen Römischen RKel-t1ve Rahmenbedingungen des ScChullschen

katholischen Religionsunterrichts In dem ches Deutscher atıon bedingt transreg1l0-
hier untersuchten Zeitraum. ale Dynamiken, Cie sich sowohl In den

zeitparallelen als auch ıIn den ungleichzeiti-

Entwurf einer besseren Einrichtung der theologischen Facultät 1774 Abdruck 1n Josef Müller,
Der pastoraltheologisch-didaktische Ansatz ın Franz Stephan Rautenstrauchs „Entwurf zur EI1IN-
richtung der theologischen chulen“ Wiener eıtrage ZUrT! Theologie 24), Wiıen 1969, 143-158,
hier 151
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bundenen Ablösung der bisher geltenden 

Studienordnung der Ratio studiorum von 

dem Benediktinerabt Franz Stephan Rau-

tenstrauch (1734  –1785) erarbeitete Ent-

wurf einer besseren Einrichtung der theo-

30 Entwurf einer besseren Einrichtung der theologischen Facultät 1774 – Abdruck in: Josef Müller, 
Der pastoraltheologisch-didaktische Ansatz in Franz Stephan Rautenstrauchs „Entwurf zur Ein-
richtung der theologischen Schulen“ (Wiener Beiträge zur Th eologie 24), Wien 1969, 143 –158, 
hier: 151.

logischen Facultät, der am 1. August 1774 

von Maria Theresia in Kraft gesetzt und am 

3. Oktober 1774 als Verfassung der theolo-

gischen Facultät veröffentlicht wird, spricht 

der „Catechetica“ den Rang einer theologi-

schen „Hauptwissenschaft“ zu und veran-

kert sie im Curriculum der theologischen 

Studien. Sie reflektiert das mit der seel-

sorglichen Unterweisungspflicht verbun-

dene Aufgabenfeld der katechetischen Un-

terweisung.

Rautenstrauch schreibt im Hinblick 

auf die für die „Katechisation“ geforder-

te und zu erwerbende „Geschicklichkeit“: 

„Allein wenn die Katechisation so einge-

richtet werden soll, daß der Katechismus 

nicht bloß ein Werk des Gedächtnisses ver-

bleibe, so braucht es gewiß viel Geschick-

lichkeit: Kenntnis des Menschen, Vorbe-

reitung und Übung unter den Augen eines 

Meisters in dieser Kunst. Man muß näm-

lich gelernt haben, wie die Religionssät-

ze und Lehren zu zergliedern seien, damit 

man den Kindern nicht nur bloße Wörter 

in das Gedächtnis lege, sondern sie viel-

mehr unvermerkt zum Nachdenken ange-

wöhne und stufenweis zu deutlichen und 

anschauenden Begriffen, durch welche al-

lein die Religion eine dauerhafte Wirkung 

auf Herz und Sitten hervorbringen kann, 

geführt werden!“30

6 Regionale Entwicklungen

Die Vielfalt der Territorien und Landes-

herrschaften des Heiligen Römischen Rei-

ches Deutscher Nation bedingt transregio-

nale Dynamiken, die sich sowohl in den 

zeitparallelen als auch in den ungleichzeiti-

Weiterführende Literatur:

Eugen Paul, Geschichte der christlichen Er-

ziehung. Band 2: Barock und Aufklärung, 

Freiburg i. Br.–Basel–Wien 1995. Das Stan-

dardwerk zur Geschichte der christlichen 

Erziehung bietet eine gelungene Verbin-

dung pädagogischen, kulturellen und his-

torischen Wissens und berücksichtigt da-

bei ausführlich internationale Entwicklun-

gen und transregionale Dynamiken.

Eugen Paul, Religiös-kirchliche Soziali-

sation in Kindheit und Jugend, in: Walter 

Brandmüller (Hg.), Handbuch der baye-

rischen Kirchengeschichte. Band 2: Von 

der Glaubensspaltung bis zur Säkularisati-

on, St. Ottilien 1993, 557–  612. Der Beitrag 

gibt in regionaler Fokussierung einen an-

schaulichen und differenzierten Überblick 

über die zeitgenössischen Formen religiös 

relevanter Erziehung und Bildung an den 

Lernorten Kirche, Schule und Familie.

Christoph Kronabel (Bearb.), Handbuch 

Katholische Schule. Band 3: Zur Geschich-

te des katholischen Schulwesens, Köln 

1992. Der Band informiert in zehn chro-

nologisch geordneten materialreichen Bei-

trägen über die Entwicklung des katholi-

schen Schulwesens vom Spätmittelalter bis 

zur Gegenwart und so auch über konstitu-

tive Rahmenbedingungen des schulischen 

katholischen Religionsunterrichts in dem 

hier untersuchten Zeitraum.
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SCH Entwicklungen des Bildungswesens In Der Autor Werner SLIMON, Dr theol., geb
1950 tudium der Fächer aAthnolische Theo-den verschiedenen Keglonen beobachten

lassen. In diesem Zusammenhang kommt ogie, Latein und Geschichte, Staatsexamen
den hier In den 1C NOÖMMMECNCH chul- für das Lehramt Gymnasien, Diplom In
und Studienreformen In Schlesien und (Os- atholischer Theologie, Professor für Reli-
terreich eine auch ber Cie Gsrenzen Cle- gionspädagogik, Katechetik und Fachdidak-
SCI Territorien hinaus paradigmatische Be- tik eligion der Katholisch- Theologischen
deutung DIes gilt für Cie Lehrerausbil- der Johannes Gutenberg-Universi-
dung In den sich zunehmend etablieren- Fat aınz (pensioniert). ichtige Veröffent-
den Normalschulen*', für In diesem elt- lichungen: Im OF1Züon der Geschichte. Re-
Fauml erlassene Schulordnungen? WwIe auch ligionspädagogische tudien ZUT Geschichte
für Cie Reform der unıversıtären theolo- der religiösen Bildung und Erziehung, Band
ischen Studien®. In diesem Zusammen- 1) uUnster 200T; Spuren der Geschichte. Re-
hang gewinnt In den katholischen eDIE- ligionspädagogische tudien ZUT Geschichte
ten auch der 1U  b institutionell ıIn der Schu- der religiösen Bildung und Erziehung, Band
le verankerte „Religionsunterricht” SseINe 2) Berlin 2019; Bernd Schröder  eter (e-
lernortspezifische didaktische und metho- meinhardt/ Werner Simon Hg.) »KRezepti-
dische Gestalt als „schulischer Religions- OTL« und » Wz'rkung« als Phänomene religiö-
unterricht‘“. SEr Bildung. Forschungsperspektiven und his-

toriographische Fallstudien, Götfingen 207

Vgl für Cdie 1770er-Jahre: Cdie Gründung des Schullehrer-Seminars ın Würzburg 1770), der Mus-
terschule 1ın München 1770), der Schullehrer-Akademie 1771) bzw. der Normalschule 1776)
ın MaIlnz, der Normalschulen 1ın Dillingen 1774), Fulda 1775), Bamberg 1776), Augsburg
1777) Uun: Salzburg 1777).
Vgl den VOo  3 Michael I9NaZ Schmidt 1736 794) verfassten „Entwurf der Wirzburgischen Schu-
len-Einrichtung” 1774); Clie 1mmM Rahmen der VO  3 Heinrich Kraun verantwortetien

bayerischen Schulreform erlassene „Schulverordnung für die churhaterischen Lyceen und GyM-
nasien“ 1777) Uun: „Churfürstliche Schulverordnung für die bürgerliche Erziehung der Stadt- und
Tandschulen IM Baiern“ 1778); Cdie 1mmM Rahmen der Schulreformen Franz Friedrich Wilhelms
VOo  3 Fürstenberg ın Munster erlassenen Schulordnungen für cdas Gymnasium
1776) Uun: für cdas Flementarschulwesen 1782, 1788
Vgl Werner SiNOoN, Katholische „Katechetik” Anfänge ihrer Institutionalisierung, 1: Bernd
Schröder (He.) Institutionalisierung un: Profil der Religionspädagogik. Historisch-systemati-
cche Studien ihrer (Jenese als Wissenschaft (Praktische Theologie ın Geschichte Uun: Gegen-
wart 8) Tübingen 2009,!
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gen Entwicklungen des Bildungswesens in 

den verschiedenen Regionen beobachten 

lassen. In diesem Zusammenhang kommt 

den hier in den Blick genommenen Schul- 

und Studienreformen in Schlesien und Ös-

terreich eine auch über die Grenzen die-

ser Territorien hinaus paradigmatische Be-

deutung zu. Dies gilt für die Lehrerausbil-

dung in den sich zunehmend etablieren-

den Normalschulen31, für in diesem Zeit-

raum erlassene Schulordnungen32 wie auch 

für die Reform der universitären theolo-

gischen Studien33. In diesem Zusammen-

hang gewinnt in den katholischen Gebie-

ten auch der nun institutionell in der Schu-

le verankerte „Religionsunterricht“ seine 

lernortspezifische didaktische und metho-

dische Gestalt: als „schulischer Religions-

unterricht“. 

31 Vgl. für die 1770er-Jahre: die Gründung des Schullehrer-Seminars in Würzburg (1770), der Mus-
terschule in München (1770), der Schullehrer-Akademie (1771) bzw. der Normalschule (1776) 
in Mainz, der Normalschulen in Dillingen (1774), Fulda (1775), Bamberg (1776), Augsburg 
(1777) und Salzburg (1777).

32 Vgl. den von Michael Ignaz Schmidt (1736  –1794) verfassten „Entwurf der Wirzburgischen Schu-
len-Einrichtung“ (1774); die im Rahmen der von Heinrich Braun (1732 –1792) verantworteten 
bayerischen Schulreform erlassene „Schulverordnung für die churbaierischen Lyceen und Gym-
nasien“ (1777) und „Churfürstliche Schulverordnung für die bürgerliche Erziehung der Stadt- und 
Landschulen in Baiern“ (1778); die im Rahmen der Schulreformen Franz Friedrich Wilhelms 
von Fürstenberg (1729  –1810) in Münster erlassenen Schulordnungen für das Gymnasium 
(1776) und für das Elementarschulwesen (1782, 1788).

33 Vgl. Werner Simon, Katholische „Katechetik“ – Anfänge ihrer Institutionalisierung, in: Bernd 
Schröder (Hg.), Institutionalisierung und Profi l der Religionspädagogik. Historisch-systemati-
sche Studien zu ihrer Genese als Wissenschaft  (Praktische Th eologie in Geschichte und Gegen-
wart 8), Tübingen 2009, 23 – 51
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